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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité intérieure

Bundesrat Koller setzte Ende Februar eine Expertenkommission für die Ausarbeitung
eines Waffengesetzes ein. Diese konnte noch im Berichtsjahr ihren Entwurf abliefern.
Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene Motion Salvioni
(fdp, TI) für die rasche Vorlage eines Gesetzes über den Waffenhandel ebenfalls. Der
Bundesrat verlängerte das Ende 1991 beschlossene absolute Waffenerwerbs- und
-tragverbot für Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien um weitere zwei Jahre bis
Ende 1996. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.12.1994
HANS HIRTER

Im Februar gab der Bundesrat den Expertenentwurf für ein neues Waffengesetz,
welches das interkantonale Konkordat aus dem Jahre 1969 ablösen soll, in die
Vernehmlassung. Das Projekt sieht vor, den Erwerb und das Tragen von
Seriefeuerwaffen und einigen anderen gefährlichen Waffen grundsätzlich zu verbieten.
Für die bisher von der Mehrheit der Kantone gesetzlich nicht erfassten Langwaffen mit
Seriefeuersperre soll – gleich wie bereits bisher für Faustfeuerwaffen – ein
Erwerbsschein erforderlich werden; ausgenommen davon wären lediglich die von der
Armee abgegebene Ordonnanzwaffe und bestimmte Jagdgewehre. Das Tragen von
Waffen soll gemäss Entwurf für Private grundsätzlich bewilligungspflichtig werden (mit
Ausnahme der Jäger und den Teilnehmern an Schiesssportanlässen). Verschärfen
möchten die Experten zudem auch die Anforderungen für den Erhalt des
Waffenhändlerpatentes. Der bei umstrittenen Fragen mit verschiedenen
Lösungsvarianten ausgestattete Entwurf stiess mehrheitlich auf Zustimmung. Abgelehnt
wurde er bloss von der Interessenorganisation «Pro Tell», welche vor allem an der mit
einem Bedürfnisnachweis verknüpften Bewilligungspflicht für das Waffentragen Anstoss
nahm und mit dem Referendum drohte. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.10.1995
HANS HIRTER

Gestützt auf den 1993 von Volk und Ständen mit sehr deutlichem Mehr angenommenen
neuen Verfassungsartikel (Art. 40bis BV) legte der Bundesrat im Januar seinen Vorschlag
für ein Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vor. Das Militär und
die Polizeibehörden sind vom neuen Gesetz ausgenommen. Der Erwerb und das Tragen
von Seriefeuerwaffen soll grundsätzlich verboten werden. Im Zentrum des Entwurfs
steht eine generelle Bewilligungspflicht für den Kauf von Waffen im gewerbsmässigen
Handel; das Betreiben eines gewerbsmässigen Waffenhandels wird zudem ebenfalls
bewilligungspflichtig. Für die Erteilung eines Waffenerwerbsscheins müssen bestimmte
gesetzlich geregelte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören etwa die Vollendung
des 18. Altersjahrs und ein makelloses Strafregister in bezug auf gewalttätige
Handlungen. Der Verkauf oder die Übertragung von Waffen unter Privaten soll für
Schweizer mit Wohnsitz im Inland und Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung
weiterhin nicht genehmigungspflichtig sein; die Handänderung muss aber auf einem
sogenannten Waffenpass eingetragen werden. Für Personen, welche nicht einer der
beiden genannten Kategorien angehören, wird auch beim Erwerb der Waffen von einem
Privaten ein Waffenerwerbsschein verlangt.

Zusätzlich zum Waffenerwerbsschein möchte der Bundesrat auch eine einheitliche, für
die ganze Schweiz geltende Waffentragbewilligung einführen. Diese darf nur an
Personen erteilt werden, welche die Voraussetzungen für die Erlangung eines
Waffenerwerbsscheins erfüllen und zudem nachweisen können, dass sie eine Waffe
zum Selbstschutz oder zum Schutz von anderen Personen und Sachen benötigen. Die
Bewilligung kann aber nur an Personen erteilt werden, welche eine Prüfung über
Waffenhandhabung und Gesetzesbestimmungen abgelegt haben. Für Jäger und
Sportschützen sind allerdings Ausnahmeregelungen vorgesehen. So benötigen Inhaber
eines Jagdpatentes ebenso keine Waffentragbewilligung wie Sportschützen für den
Transport ihrer Waffe zu Schiesstrainings und -veranstaltungen. Das neue Gesetz soll
schliesslich den Bundesrat ausdrücklich ermächtigen, bei Konflikten im Ausland den
Erwerb und das Tragen von Waffen für Angehörige aus den betroffenen Staaten
zusätzlich einzuschränken. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.01.1996
HANS HIRTER
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In ersten Stellungnahmen kritisierte die Vereinigung «Pro Tell» die Einführung eines
Bedarfsnachweises für das Waffentragen. Von Kriminalexperten wurde hingegen
beanstandet, dass für den Waffenkauf bei Privaten weiterhin kein Erwerbsschein
erforderlich sein soll. Den vom Bundesrat vorgeschlagenen Waffenpass beurteilten sie
für eine effektive Kontrolle und Verbrechensprävention als absolut ungenügend. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.01.1996
HANS HIRTER

Bereits in der Sommersession zog der Ständerat das neue Gesetz in die Beratung.
Eintreten wurde nicht bestritten, aber Loretan (fdp, AG) wies nochmals darauf hin, dass
das neue Gesetz von den Jägern und Sportschützen nur akzeptiert werden könne, wenn
es keine Einschränkungen für sie bringe und sich strikt auf die
Missbrauchsverhinderung beschränke. Der vorberatenden Kommission ging die
Befreiung von der Waffenerwerbsscheinpflicht für Personen, welche ihre Waffe von
Privaten erworben haben, zu weit. Sie beantragte, dass ein solcher Schein für alle Arten
des Waffenerwerbs erforderlich sein soll; im Gegenzug wäre auf den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Waffenpass zur Eintragung von Handänderungen zu verzichten. Diese
restriktivere Vorschrift soll freilich für die Gruppe der patentierten Jäger und für in
anerkannten Vereinen organisierte Sportschützen für den privaten internen Handel mit
ihren speziellen Waffen ebenso wenig gelten wie generell bei Handänderungen durch
Erbgang. Der Rat stimmte diesen Vorschlägen zu. Bei den Bestimmungen über den
Waffentragschein unterlag ein Antrag Loretan (fdp, AG) deutlich, welcher auf einen
Bedürfnisnachweis verzichten wollte. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der
Ständerat das neue Gesetz einstimmig. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.06.1996
HANS HIRTER

Die vorberatende Nationalratskommission stimmte dem Gesetz ohne Gegenstimme zu.
Zuvor hatte sie es allerdings entschärft, indem sie die vom Ständerat eingeführte
Vorschrift eines Waffenerwerbsscheins für Geschäfte unter Privaten wieder strich. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.10.1996
HANS HIRTER

Wie bereits in der kleinen Kammer war das Eintreten auf das neue Bundesgesetz über
Waffen, Waffenzubehör und Munition auch im Nationalrat nicht umstritten. Der Antrag
der Kommissionsmehrheit, auf die vom Ständerat aufgenommene Vorschrift eines
Waffenerwerbsscheins für Geschäfte unter Privatpersonen (mit einer
Ausnahmeregelung für Jäger und Schützen) zu verzichten, setzte sich gegen den
Widerstand der SP und der GP durch. Für alle derartigen Handänderungen (auch unter
Jägern und Schützen) wurde beschlossen, dass ein detaillierter Erwerbsvertrag
ausgefertigt werden muss, der vom Käufer und vom Verkäufer während zehn Jahren
aufzubewahren ist. Die Ratslinke unterlag ebenfalls mit ihrem Antrag, auch täuschend
ähnliche Waffennachbildungen, wie sie nicht selten bei Überfällen verwendet werden,
dem Gesetz zu unterstellen. Bei den Voraussetzungen für die Ausstellung eines
Waffentragscheins (von dem Jäger und Sportschützen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
ausgenommen sind) hielt der Rat mit 101 zu 77 aus der FDP, der SVP, der LP und der FP
kommenden Stimmen an einem Bedarfsnachweis fest. Aus diesen Kreisen kamen denn
auch die Gegenstimmen bei der Gesamtabstimmung (113:53 bei 4 Enthaltungen).

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.03.1997
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung ging der Ständerat nochmals auf die Wünsche der Jäger
und Schützen ein und nahm Repetiergewehre, welche diese üblicherweise für ihre
Aktivitäten verwenden (z.B. Karabiner) in die Liste der Waffen auf, die ohne
Waffenerwerbsschein gekauft werden können. Für welche Repetiergewehre diese
Ausnahmeregelung gilt, wird vom Bundesrat festgelegt. Mit dem Argument, dass das
neue Waffengesetz jetzt rasch in Kraft gesetzt werden soll, gab der Nationalrat in dieser
Frage gegen den Protest der Linken nach. Zuhanden der Materialien hatte Bundesrat
Koller dazu ausdrücklich festgehalten, dass er die von Kriminellen benutzten
Repetiergewehre (wie z.B. sog. pump-action guns) sicher nicht in diese Kategorie von
frei käuflichen Waffen aufnehmen werde. In den Fragen des Waffenerwerbs unter
Privaten und des Bedarfsnachweises schloss sich die kleine Kammer dem Nationalrat
an. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Ständerat das Waffengesetz
einstimmig, der Nationalrat mit 90:56 Stimmen bei 33 Enthaltungen. Die Gegenstimmen
und Enthaltungen kamen sowohl von der SP und der GP, denen das Gesetz zuwenig weit
ging, als auch von der SVP und den Liberalen, für die es zu restriktiv ausgefallen war. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.06.1997
HANS HIRTER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 3



Noch während der Parlamentsberatungen hatte ein vor allem aus Schützen- und
Jägerverbänden sowie der Vereinigung Pro Tell gebildetes «Komitee für ein
bürgerfreundliches Waffenrecht» in Inseraten angekündigt, dass es das neue Gesetz
mit dem Referendum bekämpfen werde, falls die Erwerbsscheinpflicht für Jagd- und
Sportrepetiergewehre sowie generell für Handänderungen unter Privaten nicht
gestrichen, und der Bedarfsnachweis für das Waffentragen beibehalten würde. Da sich
von diesen Forderungen die beiden ersten im Parlament durchsetzten und bei der
dritten Ausnahmebestimmungen für Jäger und Schützen beschlossen wurden, musste
das Komitee seine Drohung nicht wahrmachen. 8

DÉBAT PUBLIC
DATE: 14.07.1997
HANS HIRTER
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